
Ordnung . r?
vnd erlangten Lxecurion vNprXjuclicierlich seyn/auchderentwegen zuei-
Niger wettemliquiciierunbin die Lommisslon nichtgezogenwerden ; vnd
vifesallein sovilden Schuldmer betrifft / Da abereiner oder mehr/ miß den
Mtglaubigcrn/wider dm/cnigen/so das Drlaub vnd einantwoming er¬
langt / ? noeiccr-Sprüch zuhaben / vermaittt / ist er derentwegen bky der
LommilNon red: vnd antwort zugeben schuldig.

^ I-
7?d demnach auch bißhero ml Vnkosten / auff die
Gerichtlichekoücüore ; gangen/wardurch nicht allein sowoldcr
Schuldner / als Gläubiger / mercklich beschwört worden / auch

andern nachfolgenden Lreclirorn zu nachchail geraicht hat l Als wollen
Wir dieselben/alsvnnöchig hiemitgäntzlichcn cZllicrc . vnd abgeschafft ha¬
ben/ vnd mag derGläubiger/ für sich selbst/ oder durch feineLeuch/ die ihme
Gerichtlich eingcantworteGüetter besitzen/vnd da er an scincr ?ossc6, durch
den Gegcnthail beunruhigetwurde / solle Vnscre N : Oe r Negierung / oder
Landtmarschallisches Gericht / jhme Gläubiger an die Handl stehen/vnd
denselben bcy seiner kollcis , in attweg handhaben / Beliebens auch gegen
dem Verbrecher/ Bnscrm lub ciaw den Anderten ^ nno Scchzehen-
hundert Drcy vnd Viertzig/anssgangenemQcncral .Vlanciar gemäß / ohne
einigen KcchcÄ der Person / Mit aller schärpfst Verfahren/vnd er als rin
ZerstörerdeßFridcns / vnd der Gerechtigkeit / an Leib / Gurt / vnd Bluet/
nach beschaffenheit der Sachen / ohne alle Verschonung/ neben erstattung der
verursachenden Lxpcnx , Vnkosten/ vnd Schäden / bestrafst werden.

AerIwölffteLttul/
. . ' . " "

/

Z >- ,

E Echm / zu Einstellung der Lxccucion , Gelt zu Gerichts Handtcn

Kr



1 8 Netve ^xecunong-
daß männiglichzu guetem/ solch erlegtesGelt/in ordmtlichcr richtiger guctcr
Verwahrung / vnd Sicherheit gehaltenwerde : Deinnach so M nun hrn-
füro / jederzeit am wolverwartcs Orth / beyVnscrer N : Oe : Regierung/
in deren Rathsstuben / allermasscn vnlängstcn beschehcn / außgezaichnctcr
verbleiben/ darzu VnscrStatthalter/ vnd Kantzler / wie auch der Gmchts-
Lecrcrariuz . jeder ain bcsondcrn Schlüssel behalten ; bei) Vnscrm ä- Midk-
marschallischen Gerichtaber/ ein wolvcrwahrteTruhen/ mit zwaycnvntcr-
schiedlichen guttcn Schlössern/ in einem wolverwahrtcn Gcwölb styn / vnd
bleiben / zu welcher Truhen der Landtmarschall / oder in seinem ^ibwcscn
der LandtVntcrmarschallainen Schlüffel/vndden andcrn/dcr Landt,chrer-
berhaben solle/daßalso ohne Zhrbaider wissen/vnd vorgchende Verordnung
keinGeltempfangen/oder außgegebenwerdenmöge. ^ ^

§ 11 . So bald auch ein Gelt von aincr / oder andern Parthcy zu Ge¬
richts Händenerlegt wirdt / Me bcy Vnsercr N : Oer Regierung / dem Ge¬
richtsLccrcrmio , vnd bcy demLandtmarschallischcnGericht dem Landt-

/ m dmn öey^kyn/
»ervcttschicrt / vnd bey erhcbung desselben/ das gebrauchteAehlgclt/alsvom
Gulden Ain Kreutzer / davon genommen/hingegen aber / dcmGlanbigcr
der Lesrek > wegen abgang dcß zehlgclts Vorbehalten werden.

§ 11 l. Iu welchem ende dann glcichsfals crmeltcr Gerichts 8ecremriu8
vnd der Landtfchrciber ein besonders Geltbuech zuhalten/in welches stc alle
VepoülL , alsbald dieselbigeerlegt werden/ wer es erlegt hat/ mit derSum,
ma/Zeit / vnd Tag / auch verpettschicrung / mit selbst aigener Handt
zuverzaichnen: vnd einzuschrribcnhaben / vnd wann ein Gelt oder anders
veoolirum . iNit bcwtlligung dcß Gerichts / oder der Parthey hmaußgc-
geben wirdt/so solle alsdann der/durch dem cs erhebt wirdt/ denselben sei¬
nen empfang/ vnd hinaußncmmung auch mit aigener Handt vnker obbe-
stimbte deß Gerichts 8ecrermij . vnd Landtschrcibers Vcrzaichnuß / im
Geltbuech vormcrckcn / vnd dem Gericht destwegen ein gcnucgsambeQuit¬
tung geben / welchecrmeltcr Gerichts 8ecrermiu8 , vnd Landtschrcibcr / or¬
dentlich rcMricrn . vnd nebendem Geltbuechauffbkhaltensolle.

§ IV. So auffainsolches zu Gericht erlegtes Gelt/oder anders Depo¬
situm ein Vcrbott ( wie vilmahlenbeschicht ) geschlagen/ oder ein Ansatz an-
gcmeltvnd angenommen worden/solle besagter Gerichts 8eckcrariu8vnd
Landtschrcibcr/dasselbe jederzeitordmtlich / vnd wie gebräuchig / jnsonder-
hcitdarzurvormcrckrn/vnd deffclbm einfchrcibcnsjnhalt/ dencnParthey-
m / dieesberührt/auff derselben ersuechen / vnd begehrt» / glaubwürdig«

Auß»
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MßMa / vndAbschrifften / sich deren an stattainerBekamnuß vderQuit-

tung chrcr Nothdurfft nach / zugebrauchen / gegen raichung aincs Gulden

Tax/mitthailen/vnd erfolgen lassen » ^ ,
Aer ArepzchendeLltul /

Fon derHmAtSMkun-t.
z i.

Ann alsdann der Gläubiger / oder besitzende
AM / dieLxccmion vollführt / stehet ihmt bevor/em Gerichts

DrEundtZubegehren/ deren sich zu seiner mehrern Versicherung/

NW Men auffzuctragmde fäll der Nothdurfftnach/zugebrauchen / welche
__ evmderunclcrthMletwkkven.

^
Wie nicht weniger / da rr solche Gerichts Vrkundt/auff Pergament

schrien lassen/ dasselbige absonderlich darzuegrbm / oder bezahlen solle.
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